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An den Dienstherren/die zuständige Bezügestelle 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Erhalt einer jeweils amtsangemessenen 

Alimentation nach Art. 33 Abs. 5 GG. 

 

Den daraus resultierenden und durch die Rechtsprechung ausgeschärften Vorgaben (insbes. 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes vom 17. November 2015 mit dem Az.: 2 

BvL 5/13 sowie vom 4. Mai 2020 mit dem Az.: 2 BvL 4/18 sowie dem Az.: 2 BvL 6/17) ist der 

Besoldungsgesetzgeber in Schleswig-Holstein auch im Jahr 2022 nicht nachgekommen. 

 

Auch unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 vorgenommen Änderungen des SHBesG 

(insbesondere „Gesetz zur Gewährleistung eines ausreichenden Abstandes der Alimentation 

zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen und 

Beamten mit mehr als zwei Kindern“ vom 24. März 2022) gehe ich davon aus, dass die mir 

gewährte Besoldung nicht ausreichend ist, sodass ich gegen diese  

 

Widerspruch einlege und beantrage, 

 

mir eine amtsangemessene Besoldung zu gewähren, die den in dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2015 sowie aus dem 2020 aufgestellten 

Parametern und damit dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation entspricht. 

 

Der dbb schleswig-holstein nimmt anhand von Musterfällen eine gerichtliche Überprüfung 

auch des ab dem Jahr 2022 geltenden schleswig-holsteinischen Besoldungsrechts vor. Die 

Aktenzeichen werden Ihnen vom dbb schleswig-holstein mitgeteilt, sobald diese vorliegen. Ich 

beziehe mich auf diese Fälle und bitte, meinen Antrag bis zur Entscheidung über diese Fälle 

ruhen zu lassen, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten und mir dies neben dem 

Antragseingang entsprechend zu bestätigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


